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Entschluß den Brand löscht, bevor ein weiterer als der durch 
die bloße Inbrandsetzung verursachte Schaden entstanden 
ist.

1. Diese Norm gibt dem T äter einen Anreiz zur A bw endung einer 
durch ihn verursachten G efahr fü r die in § 185 aufgeführten Ge

genstände.
Da der T äter nach § 21 Abs. 5 n u r beim Versuch und vor Vollendung 

der S tra fta t tätige Reue üben kann, sieht § 189 die Möglichkeit der tätigen 
Reue noch nach der Vollendung der B randstiftung und fahrlässigen 
B randverursachung vor, dam it er den E in tritt eines w eiteren Schadens 
verhindern  kann. Sie ist n u r  dann gegeben, w enn der T äter aus eigenem 
Entschluß den vorsätzlich gelegten oder fahrlässig verursachten Brand 
löscht und der Schaden über den der Inbrandsetzung nicht hinausgegan
gen ist.

2. Im  Gesetz w ird ausdrücklich der eigene Entschluß gefordert. Der 
T äter m uß den B rand löschen. Hinsichtlich der Entschlußfassung

und des Einflusses D ritte r auf diese vgl. § 21, Anm. 14.
Durch die T at darf kein w eiterer als der durch die bloße Inbrandset

zung verursachte Schaden entstanden sein, d. h., das Feuer darf sich über 
den Ort, an dem es gelegt wurde, nicht verb reitet haben. Auch w enn da
bei frem de Hilfe, die der T äter beschafft hat, erforderlich ist, ist von M aß
nahm en der strafrechtlichen V erantw ortlichkeit wegen Brandstiftung 
oder fahrlässiger B randverursachung abzusehen. Dabei ist es unerheblich, 
ob das Inbrandsetzen bereits bem erkt w urde. Ist bereits ein w eiterer als 
der durch bloßes Inbrandsetzen bew irkte Schaden entstanden, ist s tra f
rechtliche V erantw ortlichkeit wegen B randstiftung oder wegen fah rläs
siger B randverursachung begründet. H at sich der T äter dennoch um die 
Löschung des B randes erheblich bem üht und w urde dadurch größerer 
Schaden verhindert, so ist die A nw endbarkeit des § 62 oder des § 25 zu 
prüfen.

3. Liegt tätige Reue vor, ist un ter U m ständen zu prüfen, ob V erant
w ortlichkeit nach §§ 163, 164, 183, 184 oder 187 vorliegt.

§ 190

V erursachung einer K atastrophengefahr

(1) Wer vorsätzlich Talsperren, Rückhaltebecken, Schleusen, 
Wehre oder andere Einrichtungen oder Anlagen, die dem 
Schutz vor Naturgewalten dienen, zerstört, beschädigt oder in 
sonstiger Weise für ihre Zwecke unbrauchbar macht und da
durch fahrlässig eine Gemeingefahr verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine Gemeingefahr oder


